
    

 

Geltendes Recht Referentenentwurf eines Gesetzes zur 
Überarbeitung des Sanktionenrechts – 
Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, 
Auflagen und Weisungen sowie Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt 

Strafgesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. November 1998 
(BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 22. November 
2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden 

ist 

Strafgesetzbuch in der durch den Refe-
rentenentwurf des Bundesministeriums 

der Justiz geänderten Fassung 

§ 43 § 43 

Ersatzfreiheitsstrafe Ersatzfreiheitsstrafe 

An die Stelle einer uneinbringlichen 
Geldstrafe tritt Freiheitsstrafe. Einem Ta-
gessatz entspricht ein Tag Freiheitsstrafe. 
Das Mindestmaß der Ersatzfreiheitsstrafe 
ist ein Tag. 

An die Stelle einer uneinbringlichen 
Geldstrafe tritt Ersatzfreiheitsstrafe. Zwei 
Tagessätzen entspricht ein Tag Ersatzfrei-
heitsstrafe. Das Mindestmaß der Ersatz-
freiheitsstrafe ist ein Tag. 

§ 46 § 46 

Grundsätze der Strafzumessung Grundsätze der Strafzumessung 

(1) Die Schuld des Täters ist Grund-
lage für die Zumessung der Strafe. Die Wir-
kungen, die von der Strafe für das künftige 
Leben des Täters in der Gesellschaft zu er-
warten sind, sind zu berücksichtigen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Zumessung wägt das Ge-
richt die Umstände, die für und gegen den 
Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei 
kommen namentlich in Betracht:  

(2) Bei der Zumessung wägt das Ge-
richt die Umstände, die für und gegen den 
Täter sprechen, gegeneinander ab. Dabei 
kommen namentlich in Betracht:  

       die Beweggründe und die Ziele des Tä-
ters, besonders auch rassistische, 
fremdenfeindliche, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende, 

       die Beweggründe und die Ziele des Tä-
ters, besonders auch rassistische, 
fremdenfeindliche, antisemitische, ge-
schlechtsspezifische, gegen die se-
xuelle Orientierung gerichtete oder 
sonstige menschenverachtende, 

die Gesinnung, die aus der Tat spricht, 
und der bei der Tat aufgewendete Wille, 

die Gesinnung, die aus der Tat spricht, 
und der bei der Tat aufgewendete Wille, 

das Maß der Pflichtwidrigkeit, das Maß der Pflichtwidrigkeit, 

die Art der Ausführung und die ver-
schuldeten Auswirkungen der Tat, 

die Art der Ausführung und die ver-
schuldeten Auswirkungen der Tat, 
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das Vorleben des Täters, seine persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie 

das Vorleben des Täters, seine persön-
lichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
sowie 

sein Verhalten nach der Tat, besonders 
sein Bemühen, den Schaden wieder-
gutzumachen, sowie das Bemühen des 
Täters, einen Ausgleich mit dem Ver-
letzten zu erreichen. 

sein Verhalten nach der Tat, besonders 
sein Bemühen, den Schaden wieder-
gutzumachen, sowie das Bemühen des 
Täters, einen Ausgleich mit dem Ver-
letzten zu erreichen. 

(3) Umstände, die schon Merkmale 
des gesetzlichen Tatbestandes sind, dürfen 
nicht berücksichtigt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 56c § 56c 

Weisungen Weisungen 

(1) Das Gericht erteilt dem Verurteilten 
für die Dauer der Bewährungszeit Weisun-
gen, wenn er dieser Hilfe bedarf, um keine 
Straftaten mehr zu begehen. Dabei dürfen 
an die Lebensführung des Verurteilten keine 
unzumutbaren Anforderungen gestellt wer-
den. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gericht kann den Verurteilten 
namentlich anweisen,  

(2) Das Gericht kann den Verurteilten 
namentlich anweisen,  

1. Anordnungen zu befolgen, die sich auf 
Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder 
Freizeit oder auf die Ordnung seiner 
wirtschaftlichen Verhältnisse beziehen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht 
oder einer anderen Stelle zu melden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. zu der verletzten Person oder bestimm-
ten Personen oder Personen einer be-
stimmten Gruppe, die ihm Gelegenheit 
oder Anreiz zu weiteren Straftaten bie-
ten können, keinen Kontakt aufzuneh-
men, mit ihnen nicht zu verkehren, sie 
nicht zu beschäftigen, auszubilden oder 
zu beherbergen, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. bestimmte Gegenstände, die ihm Gele-
genheit oder Anreiz zu weiteren Strafta-
ten bieten können, nicht zu besitzen, 
bei sich zu führen oder verwahren zu 
lassen oder 

4. bestimmte Gegenstände, die ihm Gele-
genheit oder Anreiz zu weiteren Strafta-
ten bieten können, nicht zu besitzen, 
bei sich zu führen oder verwahren zu 
lassen, 

5. Unterhaltspflichten nachzukommen. 5. Unterhaltspflichten nachzukommen o-
der 

 6. sich psychiatrisch, psycho- oder so-
zialtherapeutisch betreuen und be-
handeln zu lassen (Therapiewei-
sung). 

(3) Die Weisung,  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. sich einer Heilbehandlung, die mit ei-
nem körperlichen Eingriff verbunden ist, 
oder einer Entziehungskur zu unterzie-
hen oder 

 

2. in einem geeigneten Heim oder einer 
geeigneten Anstalt Aufenthalt zu neh-
men, 

 

darf nur mit Einwilligung des Verurteilten er-
teilt werden. 

 

(4) Macht der Verurteilte entspre-
chende Zusagen für seine künftige Lebens-
führung, so sieht das Gericht in der Regel 
von Weisungen vorläufig ab, wenn die Ein-
haltung der Zusagen zu erwarten ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 59a § 59a 

Bewährungszeit, Auflagen und Weisun-
gen 

Bewährungszeit, Auflagen und Weisun-
gen 

(1) Das Gericht bestimmt die Dauer 
der Bewährungszeit. Sie darf zwei Jahre 
nicht überschreiten und ein Jahr nicht unter-
schreiten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Gericht kann den Verwarnten 
anweisen,  

(2) Das Gericht kann den Verwarnten 
anweisen,  
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1. sich zu bemühen, einen Ausgleich mit 
dem Verletzten zu erreichen oder sonst 
den durch die Tat verursachten Scha-
den wiedergutzumachen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. seinen Unterhaltspflichten nachzukom-
men, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. einen Geldbetrag zugunsten einer ge-
meinnützigen Einrichtung oder der 
Staatskasse zu zahlen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. sonst gemeinnützige Leistungen zu 
erbringen,  

4. sich einer ambulanten Heilbehandlung 
oder einer ambulanten Entziehungskur 
zu unterziehen, 

5. sich einer ambulanten Heilbehandlung 
oder einer ambulanten Entziehungskur 
zu unterziehen, einschließlich sich 
psychiatrisch, psycho- oder sozial-
therapeutisch betreuen und behan-
deln zu lassen (Therapieweisung), 

5. an einem sozialen Trainingskurs teilzu-
nehmen oder 

6. an einem sozialen Trainingskurs teilzu-
nehmen oder 

6. an einem Verkehrsunterricht teilzuneh-
men. 

7. an einem Verkehrsunterricht teilzuneh-
men. 

Dabei dürfen an die Lebensführung des 
Verwarnten keine unzumutbaren Anforde-
rungen gestellt werden; auch dürfen die Auf-
lagen und Weisungen nach Satz 1 Nummer 
3 bis 6 zur Bedeutung der vom Täter began-
genen Tat nicht außer Verhältnis stehen. § 
56c Abs. 3 und 4 und § 56e gelten entspre-
chend. 

Dabei dürfen an die Lebensführung des 
Verwarnten keine unzumutbaren Anforde-
rungen gestellt werden; auch dürfen die Auf-
lagen und Weisungen nach Satz 1 Nummer 
3 bis 7 zur Bedeutung der vom Täter began-
genen Tat nicht außer Verhältnis stehen. § 
56c Abs. 3 und 4 und § 56e gelten entspre-
chend. 
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§ 64 § 64 

Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt 

Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt 

Hat eine Person den Hang, alkoholi-
sche Getränke oder andere berauschende 
Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und 
wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die 
sie im Rausch begangen hat oder die auf ih-
ren Hang zurückgeht, verurteilt oder nur 
deshalb nicht verurteilt, weil ihre Schuldun-
fähigkeit erwiesen oder nicht auszuschlie-
ßen ist, so soll das Gericht die Unterbrin-
gung in einer Entziehungsanstalt anordnen, 
wenn die Gefahr besteht, dass sie infolge ih-
res Hanges erhebliche rechtswidrige Taten 
begehen wird.  

Hat eine Person den Hang, alkoholi-
sche Getränke oder andere berauschende 
Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, und 
wird sie wegen einer rechtswidrigen Tat, die 
überwiegend auf ihren Hang zurückgeht, 
verurteilt oder nur deshalb nicht verurteilt, 
weil ihre Schuldunfähigkeit erwiesen oder 
nicht auszuschließen ist, so soll das Gericht 
die Unterbringung in einer Entziehungsan-
stalt anordnen, wenn die Gefahr besteht, 
dass sie infolge ihres Hanges erhebliche 
rechtswidrige Taten begehen wird; der 
Hang erfordert eine Substanzkonsum-
störung, infolge derer eine dauernde und 
schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Lebensgestaltung, der Gesundheit, der 
Arbeits- oder der Leistungsfähigkeit ein-
getreten ist und fortdauert.  

Die Anordnung ergeht nur, wenn eine hinrei-
chend konkrete Aussicht besteht, die Per-
son durch die Behandlung in einer Entzie-
hungsanstalt innerhalb der Frist nach § 67d 
Absatz 1 Satz 1 oder 3 zu heilen oder über 
eine erhebliche Zeit vor dem Rückfall in den 
Hang zu bewahren und von der Begehung 
erheblicher rechtswidriger Taten abzuhal-
ten, die auf ihren Hang zurückgehen. 

Die Anordnung ergeht nur, wenn aufgrund 
tatsächlicher Anhaltspunkte zu erwarten 
ist,  die Person durch die Behandlung in ei-
ner Entziehungsanstalt innerhalb der Frist 
nach § 67d Absatz 1 Satz 1 oder 3 zu heilen 
oder über eine erhebliche Zeit vor dem 
Rückfall in den Hang zu bewahren und von 
der Begehung erheblicher rechtswidriger 
Taten abzuhalten, die auf ihren Hang zu-
rückgehen. 

§ 67 § 67 

Reihenfolge der Vollstreckung Reihenfolge der Vollstreckung 

(1) Wird die Unterbringung in einer An-
stalt nach den §§ 63 und 64 neben einer 
Freiheitsstrafe angeordnet, so wird die Maß-
regel vor der Strafe vollzogen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Gericht bestimmt jedoch, daß 
die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der 
Maßregel zu vollziehen ist, wenn der Zweck 
der Maßregel dadurch leichter erreicht wird. 
Bei Anordnung der Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt neben einer zeitigen 
Freiheitsstrafe von über drei Jahren soll das 
Gericht bestimmen, dass ein Teil der Strafe 
vor der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser 
Teil der Strafe ist so zu bemessen, dass 
nach seiner Vollziehung und einer anschlie-
ßenden Unterbringung eine Entscheidung 
nach Absatz 5 Satz 1 möglich ist. Das Ge-
richt soll ferner bestimmen, dass die Strafe 
vor der Maßregel zu vollziehen ist, wenn die 
verurteilte Person vollziehbar zur Ausreise 
verpflichtet und zu erwarten ist, dass ihr Auf-
enthalt im räumlichen Geltungsbereich die-
ses Gesetzes während oder unmittelbar 
nach Verbüßung der Strafe beendet wird. 

(2) Das Gericht bestimmt jedoch, daß 
die Strafe oder ein Teil der Strafe vor der 
Maßregel zu vollziehen ist, wenn der Zweck 
der Maßregel dadurch leichter erreicht wird. 
Bei Anordnung der Unterbringung in einer 
Entziehungsanstalt neben einer zeitigen 
Freiheitsstrafe von über drei Jahren soll das 
Gericht bestimmen, dass ein Teil der Strafe 
vor der Maßregel zu vollziehen ist. Dieser 
Teil der Strafe ist in der Regel so zu bemes-
sen, dass nach seiner Vollziehung und einer 
anschließenden Unterbringung eine Ent-
scheidung nach Absatz 5 Satz 1 erster 
Halbsatz möglich ist. Das Gericht soll ferner 
bestimmen, dass die Strafe vor der Maßre-
gel zu vollziehen ist, wenn die verurteilte 
Person vollziehbar zur Ausreise verpflichtet 
und zu erwarten ist, dass ihr Aufenthalt im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Geset-
zes während oder unmittelbar nach Verbü-
ßung der Strafe beendet wird. 

(3) Das Gericht kann eine Anordnung 
nach Absatz 2 Satz 1 oder Satz 2 nachträg-
lich treffen, ändern oder aufheben, wenn 
Umstände in der Person des Verurteilten es 
angezeigt erscheinen lassen. Eine Anord-
nung nach Absatz 2 Satz 4 kann das Gericht 
auch nachträglich treffen. Hat es eine An-
ordnung nach Absatz 2 Satz 4 getroffen, so 
hebt es diese auf, wenn eine Beendigung 
des Aufenthalts der verurteilten Person im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Geset-
zes während oder unmittelbar nach Verbü-
ßung der Strafe nicht mehr zu erwarten ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wird die Maßregel ganz oder zum 
Teil vor der Strafe vollzogen, so wird die Zeit 
des Vollzugs der Maßregel auf die Strafe 
angerechnet, bis zwei Drittel der Strafe erle-
digt sind. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Wird die Maßregel vor der Strafe  
oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so 
kann das Gericht die Vollstreckung des 
Strafrestes unter den Voraussetzungen des 
§ 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 zur Bewäh-
rung aussetzen, wenn die Hälfte der Strafe 
erledigt ist. Wird der Strafrest nicht ausge-
setzt, so wird der Vollzug der Maßregel fort-
gesetzt; das Gericht kann jedoch den Voll-
zug der Strafe anordnen, wenn Umstände in 
der Person des Verurteilten es angezeigt er-
scheinen lassen. 

(5) Wird die Maßregel vor der Strafe  
oder vor einem Rest der Strafe vollzogen, so 
setzt das Gericht die Vollstreckung des 
Strafrestes unter den Voraussetzungen des 
§ 57 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 und 
Satz 2 zur Bewährung aus, wenn zwei Drit-
tel der Strafe erledigt sind; das Gericht 
kann die Aussetzung auch schon nach 
Erledigung der Hälfte der Strafe bestim-
men, wenn die Voraussetzungen des § 57 
Absatz 2 entsprechend erfüllt sind. Wird 
der Strafrest nicht ausgesetzt, so wird der 
Vollzug der Maßregel fortgesetzt; das Ge-
richt kann jedoch den Vollzug der Strafe an-
ordnen, wenn Umstände in der Person des 
Verurteilten es angezeigt erscheinen las-
sen. 

 

 

Strafprozessordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 
2022 (BGBl. I S. 571) geändert worden 

ist 

Strafprozessordnung in der durch den 
Referentenentwurf des Bundesministeri-

ums der Justiz geänderten Fassung 

§ 153a § 153a 

Absehen von der Verfolgung unter Auf-
lagen und Weisungen 

Absehen von der Verfolgung unter Auf-
lagen und Weisungen 

(1) Mit Zustimmung des für die Eröff-
nung des Hauptverfahrens zuständigen Ge-
richts und des Beschuldigten kann die 
Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen 
vorläufig von der Erhebung der öffentlichen 
Klage absehen und zugleich dem Beschul-
digten Auflagen und Weisungen erteilen, 
wenn diese geeignet sind, das öffentliche 
Interesse an der Strafverfolgung zu beseiti-
gen, und die Schwere der Schuld nicht ent-
gegensteht. Als Auflagen oder Weisungen 
kommen insbesondere in Betracht,  

(1) Mit Zustimmung des für die Eröff-
nung des Hauptverfahrens zuständigen Ge-
richts und des Beschuldigten kann die 
Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen 
vorläufig von der Erhebung der öffentlichen 
Klage absehen und zugleich dem Beschul-
digten Auflagen und Weisungen erteilen, 
wenn diese geeignet sind, das öffentliche 
Interesse an der Strafverfolgung zu beseiti-
gen, und die Schwere der Schuld nicht ent-
gegensteht. Als Auflagen oder Weisungen 
kommen insbesondere in Betracht,  
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1. zur Wiedergutmachung des durch die 
Tat verursachten Schadens eine be-
stimmte Leistung zu erbringen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einen Geldbetrag zugunsten einer ge-
meinnützigen Einrichtung oder der 
Staatskasse zu zahlen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonst gemeinnützige Leistungen zu er-
bringen, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten 
Höhe nachzukommen, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. sich ernsthaft zu bemühen, einen Aus-
gleich mit dem Verletzten zu erreichen 
(Täter-Opfer-Ausgleich) und dabei 
seine Tat ganz oder zum überwiegen-
den Teil wieder gut zu machen oder de-
ren Wiedergutmachung zu erstreben, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. an einem sozialen Trainingskurs teilzu-
nehmen oder 

6. an einem sozialen Trainingskurs teilzu-
nehmen, 

7. an einem Aufbauseminar nach § 2b 
Abs. 2 Satz 2 oder an einem Fahreig-
nungsseminar nach § 4a des Straßen-
verkehrsgesetzes teilzunehmen. 

7. an einem Aufbauseminar nach § 2b 
Abs. 2 Satz 2 oder an einem Fahreig-
nungsseminar nach § 4a des Straßen-
verkehrsgesetzes teilzunehmen oder 

 8. sich psychiatrisch, psycho- oder so-
zialtherapeutisch betreuen und be-
handeln zu lassen (Therapiewei-
sung). 
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Zur Erfüllung der Auflagen und Weisun-
gen setzt die Staatsanwaltschaft dem Be-
schuldigten eine Frist, die in den Fällen des 
Satzes 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 7 höchs-
tens sechs Monate, in den Fällen des Sat-
zes 2 Nummer 4 und 6 höchstens ein Jahr 
beträgt. Die Staatsanwaltschaft kann Aufla-
gen und Weisungen nachträglich aufheben 
und die Frist einmal für die Dauer von drei 
Monaten verlängern; mit Zustimmung des 
Beschuldigten kann sie auch Auflagen und 
Weisungen nachträglich auferlegen und än-
dern. Erfüllt der Beschuldigte die Auflagen 
und Weisungen, so kann die Tat nicht mehr 
als Vergehen verfolgt werden. Erfüllt der Be-
schuldigte die Auflagen und Weisungen 
nicht, so werden Leistungen, die er zu ihrer 
Erfüllung erbracht hat, nicht erstattet. § 153 
Abs. 1 Satz 2 gilt in den Fällen des Satzes 2 
Nummer 1 bis 6 entsprechend. § 246a Ab-
satz 2 gilt entsprechend. 

Zur Erfüllung der Auflagen und Weisun-
gen setzt die Staatsanwaltschaft dem Be-
schuldigten eine Frist, die in den Fällen des 
Satzes 2 Nummer 1 bis 3, 5 und 7 höchs-
tens sechs Monate, in den Fällen des Sat-
zes 2 Nummer 4, 6 und 8 höchstens ein 
Jahr beträgt. Die Staatsanwaltschaft kann 
Auflagen und Weisungen nachträglich auf-
heben und die Frist einmal für die Dauer von 
drei Monaten verlängern; mit Zustimmung 
des Beschuldigten kann sie auch Auflagen 
und Weisungen nachträglich auferlegen und 
ändern. Erfüllt der Beschuldigte die Aufla-
gen und Weisungen, so kann die Tat nicht 
mehr als Vergehen verfolgt werden. Erfüllt 
der Beschuldigte die Auflagen und Weisun-
gen nicht, so werden Leistungen, die er zu 
ihrer Erfüllung erbracht hat, nicht erstattet. § 
153 Abs. 1 Satz 2 gilt in den Fällen des Sat-
zes 2 Nummer 1 bis 6 entsprechend. § 246a 
Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so 
kann das Gericht mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft und des Angeschuldig-
ten das Verfahren vorläufig einstellen und 
zugleich dem Angeschuldigten die in Absatz 
1 Satz 1 und 2 bezeichneten Auflagen und 
Weisungen erteilen. Absatz 1 Satz 3 bis 6 
und 8 gilt entsprechend. Die Entscheidung 
nach Satz 1 ergeht durch Beschluß. Der Be-
schluß ist nicht anfechtbar. Satz 4 gilt auch 
für eine Feststellung, daß gemäß Satz 1 er-
teilte Auflagen und Weisungen erfüllt wor-
den sind. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Während des Laufes der für die Er-
füllung der Auflagen und Weisungen ge-
setzten Frist ruht die Verjährung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) § 155b findet im Fall des Absatzes 
1 Satz 2 Nummer 6, auch in Verbindung mit 
Absatz 2, entsprechende Anwendung mit 
der Maßgabe, dass personenbezogene Da-
ten aus dem Strafverfahren, die nicht den 
Beschuldigten betreffen, an die mit der 
Durchführung des sozialen Trainingskurses 
befasste Stelle nur übermittelt werden dür-
fen, soweit die betroffenen Personen in die 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Übermittlung eingewilligt haben. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn nach sonstigen straf-
rechtlichen Vorschriften die Weisung erteilt 
wird, an einem sozialen Trainingskurs teil-
zunehmen. 

§ 246a § 246a 

Vernehmung eines Sachverständigen 
vor Entscheidung über eine Unterbrin-

gung 

Vernehmung eines Sachverständigen 
vor Entscheidung über eine Unterbrin-

gung 

(1) Kommt in Betracht, dass die Unter-
bringung des Angeklagten in einem psychi-
atrischen Krankenhaus oder in der Siche-
rungsverwahrung angeordnet oder vorbe-
halten werden wird, so ist in der Hauptver-
handlung ein Sachverständiger über den 
Zustand des Angeklagten und die Behand-
lungsaussichten zu vernehmen. Gleiches 
gilt, wenn das Gericht erwägt, die Unterbrin-
gung des Angeklagten in einer Entziehungs-
anstalt anzuordnen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ist Anklage erhoben worden wegen 
einer in § 181b des Strafgesetzbuchs ge-
nannten Straftat zum Nachteil eines Minder-
jährigen und kommt die Erteilung einer Wei-
sung nach § 153a dieses Gesetzes oder 
nach den §§ 56c, 59a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 4 oder § 68b Absatz 2 Satz 2 des Straf-
gesetzbuchs in Betracht, wonach sich der 
Angeklagte psychiatrisch, psycho- oder so-
zialtherapeutisch betreuen und behandeln 
zu lassen hat (Therapieweisung), soll ein 
Sachverständiger über den Zustand des An-
geklagten und die Behandlungsaussichten 
vernommen werden, soweit dies erforder-
lich ist, um festzustellen, ob der Angeklagte 
einer solchen Betreuung und Behandlung 
bedarf. 

(2) Ist Anklage erhoben worden wegen 
einer in § 181b des Strafgesetzbuchs ge-
nannten Straftat zum Nachteil eines Minder-
jährigen und kommt die Erteilung einer Wei-
sung nach § 153a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 8 dieses Gesetzes oder nach § 56c 
Absatz 2 Nummer 6, § 59a Absatz 2 Satz 
1 Nummer 5 oder § 68b Absatz 2 Satz 2 des 
Strafgesetzbuchs in Betracht, wonach sich 
der Angeklagte psychiatrisch, psycho- oder 
sozialtherapeutisch betreuen und behan-
deln zu lassen hat (Therapieweisung), soll 
ein Sachverständiger über den Zustand des 
Angeklagten und die Behandlungsaussich-
ten vernommen werden, soweit dies erfor-
derlich ist, um festzustellen, ob der Ange-
klagte einer solchen Betreuung und Be-
handlung bedarf. 

(3) Hat der Sachverständige den An-
geklagten nicht schon früher untersucht, so 
soll ihm dazu vor der Hauptverhandlung Ge-
legenheit gegeben werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 459e § 459e 

Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe 

(1) Die Ersatzfreiheitsstrafe wird auf 
Anordnung der Vollstreckungsbehörde voll-
streckt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Anordnung setzt voraus, daß 
die Geldstrafe nicht eingebracht werden 
kann oder die Vollstreckung nach § 459c 
Abs. 2 unterbleibt. 

(2) Die Anordnung setzt voraus, daß 
die Geldstrafe nicht eingebracht werden 
kann oder die Vollstreckung nach § 459c 
Abs. 2 unterbleibt. Vor der Anordnung ist 
der Verurteilte darauf hinzuweisen, dass 
ihm gemäß § 459a Zahlungserleichterun-
gen bewilligt werden können und ihm ge-
mäß Rechtsverordnung nach Artikel 293 
des Einführungsgesetzes zum Strafge-
setzbuch gestattet werden kann, die Voll-
streckung der Ersatzfreiheitsstrafe 
durch freie Arbeit abzuwenden; besteht 
Anlass zu der Annahme, dass der Verur-
teilte der deutschen Sprache nicht hin-
reichend mächtig ist, soll der Hinweis in 
einer ihm verständlichen Sprache erfol-
gen. 

(3) Wegen eines Teilbetrages, der kei-
nem vollen Tag Freiheitsstrafe entspricht, 
darf die Vollstreckung der Ersatzfreiheits-
strafe nicht angeordnet werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Ersatzfreiheitsstrafe wird nicht 
vollstreckt, soweit die Geldstrafe entrichtet 
oder beigetrieben wird oder die Vollstre-
ckung nach § 459d unterbleibt. Absatz 3 gilt 
entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 463 § 463 

Vollstreckung von Maßregeln der Bes-
serung und Sicherung 

Vollstreckung von Maßregeln der Bes-
serung und Sicherung 

(1) Die Vorschriften über die Strafvoll-
streckung gelten für die Vollstreckung von 
Maßregeln der Besserung und Sicherung 
sinngemäß, soweit nichts anderes bestimmt 
ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) § 453 gilt auch für die nach den §§ 
68a bis 68d des Strafgesetzbuches zu tref-
fenden Entscheidungen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 454 Abs. 1, 3 und 4 gilt auch für 
die nach § 67c Abs. 1, § 67d Abs. 2 und 3, 
§ 67e Abs. 3, den §§ 68e, 68f Abs. 2 und § 
72 Abs. 3 des Strafgesetzbuches zu treffen-
den Entscheidungen. In den Fällen des § 
68e des Strafgesetzbuches bedarf es einer 
mündlichen Anhörung des Verurteilten 
nicht. § 454 Abs. 2 findet in den Fällen des 
§ 67d Absatz 2 und 3 und des § 72 Absatz 
3 des Strafgesetzbuches unabhängig von 
den dort genannten Straftaten sowie bei 
Prüfung der Voraussetzungen des § 67c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Strafgesetz-
buches auch unabhängig davon, ob das Ge-
richt eine Aussetzung erwägt, entspre-
chende Anwendung, soweit das Gericht 
über die Vollstreckung der Sicherungsver-
wahrung zu entscheiden hat; im Übrigen fin-
det § 454 Abs. 2 bei den dort genannten 
Straftaten Anwendung. Zur Vorbereitung 
der Entscheidung nach § 67d Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches sowie der nachfolgen-
den Entscheidungen nach § 67d Abs. 2 des 
Strafgesetzbuches hat das Gericht das Gut-
achten eines Sachverständigen namentlich 
zu der Frage einzuholen, ob von dem Ver-
urteilten weiterhin erhebliche rechtswidrige 
Taten zu erwarten sind. Ist die Unterbrin-
gung in der Sicherungsverwahrung ange-
ordnet worden, bestellt das Gericht dem 
Verurteilten, der keinen Verteidiger hat, 
rechtzeitig vor einer Entscheidung nach § 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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67c Absatz 1 des Strafgesetzbuches einen 
Verteidiger. 

(4) Im Rahmen der Überprüfung der 
Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus (§ 63 des Strafgesetzbuches) 
nach § 67e des Strafgesetzbuches ist eine 
gutachterliche Stellungnahme der Maßre-
gelvollzugseinrichtung einzuholen, in der 
der Verurteilte untergebracht ist. Das Ge-
richt soll nach jeweils drei Jahren, ab einer 
Dauer der Unterbringung von sechs Jahren 
nach jeweils zwei Jahren vollzogener Unter-
bringung in einem psychiatrischen Kranken-
haus das Gutachten eines Sachverständi-
gen einholen. Der Sachverständige darf we-
der im Rahmen des Vollzugs der Unterbrin-
gung mit der Behandlung der untergebrach-
ten Person befasst gewesen sein noch in 
dem psychiatrischen Krankenhaus arbeiten, 
in dem sich die untergebrachte Person be-
findet, noch soll er das letzte Gutachten bei 
einer vorangegangenen Überprüfung er-
stellt haben. Der Sachverständige, der für 
das erste Gutachten im Rahmen einer Über-
prüfung der Unterbringung herangezogen 
wird, soll auch nicht das Gutachten in dem 
Verfahren erstellt haben, in dem die Unter-
bringung oder deren späterer Vollzug ange-
ordnet worden ist. Mit der Begutachtung sol-
len nur ärztliche oder psychologische Sach-
verständige beauftragt werden, die über fo-
rensisch-psychiatrische Sachkunde und Er-
fahrung verfügen. Dem Sachverständigen 
ist Einsicht in die Patientendaten des Kran-
kenhauses über die untergebrachte Person 
zu gewähren. § 454 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Der untergebrachten Person, die 
keinen Verteidiger hat, bestellt das Gericht 
für die Überprüfung der Unterbringung, bei 
der nach Satz 2 das Gutachten eines Sach-
verständigen eingeholt werden soll, einen 
Verteidiger. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) § 455 Abs. 1 ist nicht anzuwenden, 
wenn die Unterbringung in einem psychiat-
rischen Krankenhaus angeordnet ist. Ist die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
oder in der Sicherungsverwahrung angeord-
net worden und verfällt der Verurteilte in 
Geisteskrankheit, so kann die Vollstreckung 
der Maßregel aufgeschoben werden. § 456 
ist nicht anzuwenden, wenn die Unterbrin-
gung des Verurteilten in der Sicherungsver-
wahrung angeordnet ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 462 gilt auch für die nach § 67 
Absatz 3, 5 Satz 2 und Absatz 6, den §§ 67a 
und 67c Abs. 2, § 67d Abs. 5 und 6, den §§ 
67g, 67h und 69a Abs. 7 sowie den §§ 70a 
und 70b des Strafgesetzbuches zu treffen-
den Entscheidungen. In den Fällen des § 
67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches ist der 
Verurteilte mündlich zu hören. Das Gericht 
erklärt die Anordnung von Maßnahmen 
nach § 67h Abs. 1 Satz 1 und 2 des Strafge-
setzbuchs für sofort vollziehbar, wenn er-
hebliche rechtswidrige Taten des Verurteil-
ten drohen. 

(6) § 462 gilt auch für die nach § 67 
Absatz 3, 5 Satz 2 und Absatz 6, den §§ 67a 
und 67c Abs. 2, § 67d Abs. 5 und 6, den §§ 
67g, 67h und 69a Abs. 7 sowie den §§ 70a 
und 70b des Strafgesetzbuches zu treffen-
den Entscheidungen. In den Fällen des § 
67d Absatz 6 des Strafgesetzbuches ist der 
Verurteilte mündlich zu hören. Das Gericht 
erklärt die Anordnung von Maßnahmen 
nach § 67h Abs. 1 Satz 1 und 2 des Strafge-
setzbuchs für sofort vollziehbar, wenn er-
hebliche rechtswidrige Taten des Verurteil-
ten drohen; für Entscheidungen nach § 67 
d Absatz 5 Satz 1 des Strafgesetzbuches 
bleibt es bei der sofortigen Vollziehbar-
keit (§§ 307 und 462 Absatz 3 Satz 2). 

(7) Für die Anwendung des § 462a 
Abs. 1 steht die Führungsaufsicht in den 
Fällen des § 67c Abs. 1, des § 67d Abs. 2 
bis 6 und des § 68f des Strafgesetzbuches 
der Aussetzung eines Strafrestes gleich. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Wird die Unterbringung in der Si-
cherungsverwahrung vollstreckt, bestellt 
das Gericht dem Verurteilten, der keinen 
Verteidiger hat, für die Verfahren über die 
auf dem Gebiet der Vollstreckung zu treffen-
den gerichtlichen Entscheidungen einen 
Verteidiger. Die Bestellung hat rechtzeitig 
vor der ersten gerichtlichen Entscheidung 
zu erfolgen und gilt auch für jedes weitere 
Verfahren, solange die Bestellung nicht auf-
gehoben wird. 

(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 463d § 463d 

Gerichtshilfe Gerichtshilfe 

Zur Vorbereitung der nach den §§ 453 
bis 461 zu treffenden Entscheidungen kann 
sich das Gericht oder die Vollstreckungsbe-
hörde der Gerichtshilfe bedienen; dies 
kommt insbesondere vor einer Entschei-
dung über den Widerruf der Strafausset-
zung oder der Aussetzung des Strafrestes 
in Betracht, sofern nicht ein Bewährungshel-
fer bestellt ist. 

Zur Vorbereitung der nach den §§ 453 
bis 461 zu treffenden Entscheidungen kann 
sich das Gericht oder die Vollstreckungsbe-
hörde der Gerichtshilfe bedienen. Dies 
kommt insbesondere in Betracht vor ei-
ner Entscheidung 

 1. über den Widerruf der Strafausset-
zung oder der Aussetzung eines 
Strafrestes, sofern nicht ein Bewäh-
rungshelfer bestellt ist, 

 2. über die Anordnung der Vollstre-
ckung der Ersatzfreiheitsstrafe, um 
die Abwendung der Anordnung oder 
Vollstreckung durch Zahlungser-
leichterungen oder durch freie Arbeit 
zu fördern. 

  

Wehrstrafgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Mai 1974 (BGBl. 

I S. 1213), die zuletzt durch Artikel 10 
Absatz 8 des Gesetzes vom 30. Oktober 
2017 (BGBl I S. 3618) geändert worden 

ist. 

Wehrstrafgesetz in der durch den Refe-
rentenentwurf des Bundesministeriums 

der Justiz geänderten Fassung 

§ 11 § 11 

Ersatzfreiheitsstrafe Ersatzfreiheitsstrafe 

Ist wegen einer Tat, die ein Soldat wäh-
rend der Ausübung des Dienstes oder in Be-
ziehung auf den Dienst begangen hat, eine 
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagess-
ätzen verhängt, so ist die Ersatzfreiheits-
strafe Strafarrest. Einem Tagessatz ent-
spricht ein Tag Strafarrest. 

Ist wegen einer Tat, die ein Soldat wäh-
rend der Ausübung des Dienstes oder in Be-
ziehung auf den Dienst begangen hat, eine 
Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagess-
ätzen verhängt, so ist die Ersatzfreiheits-
strafe Strafarrest. Zwei Tagessätzen ent-
spricht ein Tag Strafarrest. 
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Einführungsgesetz zum Strafgesetz-
buch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469; 

1975 I S. 1916; 1976 I S. 507), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes 

vom 14. September 2021 (BGBl. I S. 
4250) geändert worden ist 

Einführungsgesetz zum Strafgesetz-
buch in der durch den Referentenent-

wurf des Bundesministeriums der Justiz 
geänderten Fassung 

Artikel 293 Artikel 293 

Abwendung der Vollstreckung der Er-
satzfreiheitsstrafe und Erbringung von 

Arbeitsleistungen 

Abwendung der Vollstreckung der Er-
satzfreiheitsstrafe und Erbringung von 

Arbeitsleistungen 

(1) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zu treffen, wonach die Vollstre-
ckungsbehörde dem Verurteilten gestatten 
kann, die Vollstreckung einer Ersatzfrei-
heitsstrafe nach § 43 des Strafgesetzbu-
ches durch freie Arbeit abzuwenden. Soweit 
der Verurteilte die freie Arbeit geleistet hat, 
ist die Ersatzfreiheitsstrafe erledigt. Die Ar-
beit muß unentgeltlich sein; sie darf nicht er-
werbswirtschaftlichen Zwecken dienen. Die 
Landesregierungen können die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf die Lan-
desjustizverwaltungen übertragen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Durch die freie Arbeit wird kein Ar-
beitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts 
und kein Beschäftigungsverhältnis im Sinne 
der Sozialversicherung, einschließlich der 
Arbeitslosenversicherung, oder des Steuer-
rechts begründet. Die Vorschriften über den 
Arbeitsschutz finden sinngemäße Anwen-
dung. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Überarbeitung des Sanktionenrechts – 
Ersatzfreiheitsstrafe, Strafzumessung, 
Auflagen und Weisungen sowie Unter-
bringung in einer Entziehungsanstalt 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für freie 
Arbeit, die aufgrund einer Anordnung im 
Gnadenwege ausgeübt wird sowie für ge-
meinnützige Leistungen und Arbeitsleistun-
gen nach § 56b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des 
Strafgesetzbuches, § 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 der Strafprozeßordnung, § 10 Abs. 1 Satz 
3 Nr. 4 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des 
Jugendgerichtsgesetzes und § 98 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten oder aufgrund einer vom Ge-
setz vorgesehenen entsprechenden An-
wendung der genannten Vorschriften. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für freie 
Arbeit, die aufgrund einer Anordnung im 
Gnadenwege ausgeübt wird sowie für ge-
meinnützige Leistungen und Arbeitsleistun-
gen nach § 56b Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 
§ 59a Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 des Straf-
gesetzbuches, § 153a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
der Strafprozeßordnung, § 10 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Ju-
gendgerichtsgesetzes und § 98 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten oder aufgrund einer vom Gesetz vor-
gesehenen entsprechenden Anwendung 
der genannten Vorschriften. 

 Artikel 316[einsetzen: bei der Verkündung 
nächster freier Buchstabenzusatz]  

 Übergangsvorschrift zur Überarbeitung 
des Sanktionsrechts – Ersatzfreiheits-
strafe, Strafzumessung, Auflagen und 
Weisungen sowie Unterbringung in ei-

ner Entziehungsanstalt 

 Für die Vollstreckung von vor dem… 
[einsetzen: Tag des Inkrafttretens nach 
Artikel 5 dieses Gesetzes] rechtskräftig 
verhängten Geldstrafen gelten § 43 des 
Strafgesetzbuches und § 11 des Wehr-
strafgesetzes jeweils in der vor diesem 
Tag geltenden Fassung. 

 


